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Beschluss über die sachliche Verwendung der bezirksorientierten Mittel für die Jahre 
2016/2017 gem. § 37 Abs. 3 GO NW zum Doppelhaushalt 2016/2017 gemäß Ratsbeschluss vom 
30.06.2016 für den Stadtbezirk Lindenthal 

Beschlussorgan 

Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 

Die Bezirksvertretung des Stadtbezirkes Lindenthal beschließt die Verwendung der bezirksorientier-
ten Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NW für die Haushaltsjahre 2016/2017 unter Bezugnahme 
auf die Entscheidung des Rates vom 30.06.2016 diese Beträge zu erhöhen.  
 
Demnach erhöht sich die Summe der bezirksorientierten Haushaltsmittel für das Jahr 2016 von 
66.100 € um 23.000 € auf nunmehr 89.100 €. 
 
Für das Jahr 2017 erhöht sich der Betrag von 66.100 € um 59.800 € auf 125.900 €. 
 
Die Mittel sind wie folgt aufgeteilt: 
 

Teilergebnisplan Bezeichnung Ansatz 2016 Erhöht um Ansatz 2017 
Erhöht 

um 

      
604 Kinder-, Jugend und Famili-

enhilfe 40.700 10.300 56.700 26.300 

            

504 Soziale Hilfen 5.400 1.400 7.500 3.500 

            

301 Schulträgeraufgaben 17.400 4.600 25.200 12.400 

            

801 Sportförderung 15.500 3.900 21.400 9.800 

            

416 Kulturförderung  10.100 2.800 15.100 7.800 

      Gesamtsumme   89.100 23.000 125.900 59.800 

 
 

Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) 05.09.2016 



2 
Begründung: 
 
Durch Ratsbeschluss vom 30.06.2016 wurden die bezirksbezogenen Haushaltsmittel neu festgesetzt.  

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Betrag je Einwohner von 0,35 € auf 0,50 € und für das Haus-
haltsjahr 2017 auf 0,65 € angehoben. 

Ebenso wurde für das Haushaltsjahr 2017 der Sockelbetrag von 15.320 € auf 30.000 € je Bezirk an-
gehoben. 

Auf dieser Basis ergeben sich für den Stadtbezirk Lindenthal für 2016 folgende Mittel: 

 

Haushaltsjahr 2016: 

 

Einwohner mit Haupt-
wohnsitz (Stand 

31.12.2015) 
Sockelbetrag  je Einwohner Einwohneranteil 

Gesamt-
betrag 

aufgerundet 

147.503 15.320 € 0,50 € 73.752 € 89.072 € 89.100 € 

 

 
Haushaltsjahr 2017: 

 

Einwohner mit Haupt-
wohnsitz (Stand 

31.12.2015) 
Sockelbetrag  je Einwohner Einwohneranteil 

Gesamt-
betrag 

aufgerundet 

147.503 30.000 € 0,65 € 95.877 € 125.877 € 125.900 € 
 

     

 
Die Bezirksvertretung Lindenthal hat nunmehr gemäß § 37 Absatz 3 GO NW über die sachliche Ver-
wendung der o.g. Mittel unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu entscheiden. 
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